
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unse-
ren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die AGB gelten nur, wenn 
der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
ö�entlichen Rechts oder ein ö�entlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. 

(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den 
Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Fol-
genden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware 
selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 
BGB). 

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, ent-
gegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertrags-
bestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des 
Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(4) Im Einzelfall getro�ene, individuelle Vereinbarungen 
mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 
Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher 
Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind 
(z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt 
oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 

§ 2 Vertragsschluss

 Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbind-
liches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts 
anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von 21 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzuneh-
men. 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns 
bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der 
Fall ist, ergibt sich die Lieferfrist aus den „Informationen zu Be-
stellung – Produktion – Abholung/Lieferung“.

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die 
wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nicht-
verfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 
Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. 
Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 
insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 
unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsge-
schäft abgeschlossen haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften 
über die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der 
Leistungsp!icht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 
Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unbe-
rührt bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des 
Käufers gem. § 8 dieser AGB. 

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-
nung durch den Käufer erforderlich.

§ 4 Lieferung, Annahmeverzug

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungs-
ort ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an 
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). 

(2) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Liefe-
rung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so 
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu ver-
langen.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

(1)  Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten 
unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen 
Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die 
Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer 
gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, 
Steuern und sonstige ö�entliche Abgaben trägt der Käufer. 
Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe 
der Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, sie wer-
den Eigentum des Käufers; ausgenommen sind Paletten.

(3) Der Kaufpreis ist fällig und sofort zahlbar ab Rechnungs-
stellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Bei Verträgen 
mit einem Lieferwert von mehr als 6.000,- EUR sind wir jedoch 
berechtigt, eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Kaufpreises 
zu verlangen. Die Anzahlung ist fällig und zu zahlen mit Zu-
gang der Rechnung. 

(4) Verzug tritt spätestens 14 Tage nach Fälligkeit ein. Der 
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden ge-
setzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Gegenüber Kau!euten 
bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins 
(§ 353 HGB) unberührt.

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung 
bleibt § 7 Abs. 6 unberührt. 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser 
Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähig-
keit des Käufers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Erö�nung 
eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls 
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 
321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer 
Sachen (Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort 
erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit 
der Fristsetzung bleiben unberührt. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegen-
wärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und 
einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen 
vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen we-
der an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet wer-
den. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen, wenn und soweit Zugri�e Dritter auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen.

§ 7 Mängelansprüche des Käufers

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmän-
geln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie un-
sachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben 
die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware 
an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 
BGB). 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die 
über die Bescha�enheit der Ware getro�ene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Bescha�enheit der Ware gelten alle Pro-
duktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages 
sind. 

(3) Für ö�entliche Äußerungen des Herstellers oder sonsti-
ger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine 
Haftung.

(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügep!ichten (§§ 
377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersu-
chung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich 
schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzei-
ge, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 

Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügep!icht hat 
der Käufer o�ensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung 
schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der 
Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mänge-
lanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen.

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art 
der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt.

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung 
davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 

(7) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im 
Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein 
Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungs-
verlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die 
hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.

(9) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von 
§ 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

§ 8 Sonstige    

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfol-
genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
P!ichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei ein-
facher Fahrlässigkeit haften wir nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragsp!icht (Verp!ichtung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung 
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkun-
gen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwie-
gen oder eine Garantie für die Bescha�enheit der Ware über-
nommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer P!ichtverletzung, die nicht in einem Man-
gel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, 
wenn wir die P!ichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

§ 9 Rechtswahl und Gerichtsstand

Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden 
Streitigkeiten ist ausschließlich Tübingen.
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